
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Vfgh Beschluss 1982/9/28 B325/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1982

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Bescheid

StPO §33 Abs2

Leitsatz

Art144 Abs1 B-VG; die Weigerung des Generalprokurators, eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes zu

erheben, ist, wie der VfGH wiederholt ausgesprochen hat (vgl. VfSlg. Anh. 2/1955, 5071/1965), kein Bescheid, der vor

dem VfGH gemäß Art144 B-VG bekämpft werden kann

Schlagworte

Bescheidbegriff
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